
 

 

 

 

 

 

 

Risikomanagement . Rechtssicher bleiben 
 

 

 

Speziell für Wohnungsunternehmen 
 

Wir prüfen Ihr Risikomanagement-System 
 

  



 

 

 

Erfreuliches für Wohnungsunternehmen, aber ... 

Sozial orientierte Wohnungsunternehmen sind im Ver-

gleich zu Unternehmen anderer Branchen in der Regel 

geringeren Risiken ausgesetzt.  
 

Kommt es dennoch zu Krisensituationen, sind rechtliche 

Auseinandersetzungen meist unvermeidlich. Nach der 

ARAG / Garmenbeck – Entscheidung 1) des BGH „ist der 

Aufsichtsrat praktisch zur Geltendmachung Erfolg ver-

sprechender Ansprüche gegenüber [pflichtwidrig han-

delnden] Vorständen gezwungen, sobald er von entspre-

chenden Sachverhalten Kenntnis erlangt, um nicht selbst 

haften zu müssen.“ 2) 
 

Gerichtsfestigkeit ist gefragt 

Es ist daher entscheidend, dass Risikomanagement- 

Systeme (RMS) nicht nur die Prüfung durch Jahres- 

abschlussprüfer bestehen, sondern auch vor Gericht 

standhalten. 
 

Abschlussprüfung nicht hilfreich 

Auch mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk  

können viele RMS nicht vor Gericht reüssieren, da  

„Abschlussprüfer gemäß dem IDW Prüfungsstandard  

340 n.F. (Stand: 2020) lediglich die gesetzlichen Anfor-

derungen an das Vorhandensein eines Risikofrüherken-

nungssystems nach § 91 (2) AktG“ 3) beurteilen. 
 

Darüber hinaus entwertet der 2016 eingeführte § 317 

(4a) HGB den Bestätigungsvermerk vollständig: „Der Ab-

schlussprüfer soll mit dem Bestätigungsvermerk weder 

den Fortbestand des geprüften Unternehmens noch die 

Effizienz oder Wirksamkeit zusichern, mit der die Ge-

schäfte des Unternehmens bisher geführt wurden oder 

zukünftig geführt werden" 4), so die Gesetzesbegründung. 

Pleiten trotz uneingeschränkter Bestätigungsvermerke 

Dies führte zu Unternehmenskrisen und -pleiten bei  

Wirecard (Ernst & Young), Lehman Brothers (Ernst &  

Young), Prokon Regenerative Energien (BDO) und zu-

letzt der BayWa AG (PwC), auch hier trotz uneinge-

schränktem Bestätigungsvermerk.5) 

 

Freiwillige Prüfung auch nicht hilfreich 

Selbst darüberhinausgehende freiwillige Prüfungen 

nach IDW PS 981 untersuchen nicht, ob die RM-Rege-

lungen ausreichend oder sinnvoll sind.6) 

 

Nach § 91 (2) AktG kein RMS notwendig 

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist, dass der Ge-

setzgeber 2021 im Gesetzentwurf zum FISG 7) klarstellt, 

dass für nicht-börsennotierte Gesellschaften die Pflicht 

zur Früherkennung gemäß § 91 (2) AktG keine Ver-

pflichtung zur Einrichtung eines RMS begründet. 

 

Analog dazu verpflichtet auch das 2021 in Kraft getre-

tene StaRUG 8) nicht-börsennotierte Gesellschaften le-

diglich zur Früherkennung von bestandsgefährdenden 

Entwicklungen, wobei diese Früherkennung nun konti-

nuierlich erfolgen muss! 

 

§ 93 (1) AktG ist Rechtsgrundlage für RMS 

Die rechtliche Grundlage für die Einrichtung eines RMS 

ergibt sich vielmehr aus der Sorgfaltspflicht der Mitglie-

der des Vorstands gemäß § 93 (1) AktG.9) 

 

Folge: Spezielle Anforderungen an RMS 

Die Vorgaben des § 93 (1) AktG, des § 43 (1) GmbHG 

und des § 34 (1) GenG verlangen jedoch – bekräftigt 

durch BGH-Urteile - ein speziell ausgestaltetes RMS! 

 
 
 

Bei der Prüfung Ihres RMS fokussieren wir uns auf diejenigen Anforderungen, 
die in Abschlussprüfungen meist zu kurz kommen. 
 

Sollten Sie Interesse haben, differenzierter hinzusehen, kontaktieren Sie uns! 
 
 

 

ORGA-SENSE GmbH 

peter.dietrich@orga-sense.de 
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